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BUNDESSOZIALAMT

SRS © 05 99 88






Fahrpreisermäßigungen

bei der ÖBB

DAS BUNDESSOZIALAMT INFORMIERT ÜBER EINE LEISTUNG DER ÖBB:

Bis zu 50 % Fahrpreisermäßigung gelten in Zügen der ÖBB sowie bei Privatbahnen (mit Ausnahme der Zahnradbahnen und Sonderverkehre), beim ÖBB-Postbus und in Bussen vieler Verkehrsverbünde mit der
VorteilsCard Spezial

die folgende Personen mit entsprechendem Nachweis erhalten:

· Bezieher/innen einer erhöhten Familienbeihilfe gemäß § 8, Abs. 4 und 7 des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967, sofern bei ihnen ein Grad der Behinderung von mindestens 70 % oder die voraussichtlich dauernde Selbsterhaltungsunfähigkeit festgestellt wurde (Nw: Finanzamt-Mitteilung), 

· Bezieher/innen von Pflegegeldern sowie von anderen vergleichbaren Leistungen auf Grund bundes- oder landesgesetzlicher Vorschriften (Nw: Bescheinigung des jeweiligen Sozialversicherungsträgers bzw. der Pflegegeld auszahlenden Stelle), 

· Personen, die in ihrem Behindertenpass gemäß § 40 Bundesbehindertengesetz den Vermerk "Der Inhaber/die Inhaberin des Passes kann die Fahrpreisermäßigung nach dem Bundesbehindertengesetz in Anspruch nehmen" eingetragen haben,

· Bezieher/innen von Versehrtenrenten nach einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von mindestens 70 % (Nw: Bescheinigung der rentenauszahlenden Stelle), 

· begünstigte Behinderte im Sinne des Behinderteneinstellungsgesetzes ab einem Grad der Behinderung von 70 % (Nw: Behindertenpass oder Bescheid),

· Versorgungsberechtigte nach dem Heeresversorgungsgesetz ab einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von mindestens 70% (Nw:Benachrichtigung durch das Bundessozialamt).

Die Antragstellung ist nur bei einem Bahnhof möglich.

Die VORTEILScard Spezial gilt ein Jahr und kostet € 19,90.

Sie ist kostenlos für Bezieher einer Ergänzungszulage, Ausgleichzulage, Zusatzrente nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, Unterhaltsrente oder Hinterbliebenenbeihilfe nach dem Opferfürsorgegesetz 1947 oder einer Dauersozialhilfeleistung und gilt in diesem Fall fünf Jahre.

Begleitperson und/oder ein Assistenz Hund
Personen, die in ihrem Österreichischen Behindertenpass den Vermerk "Der/die InhaberIn des Passes bedarf einer Begleitperson" eingetragen haben, können - unabhängig von einer vorhandenen VORTEILScard - eine Begleitperson und/oder einen Assistenz-Hund unentgeltlich mitnehmen, sofern in anderen Tarifbestimmungen nichts anderes geregelt ist.
Hinweis: Eigene VORTEILScards gibt es für Blinde und Schwerkriegsbeschädigte
Nähere Infos unter:

VORTEILScard ServiceLine

Mo - Fr werktags von 6-22 Uhr
Tel.: 0810-966 200 (max. 0,10 EUR / Min.)
Fax: +43 (0)1/ 93000-38557
e-mail: vorteilscard@is.oebb.at
Eigener Service der ÖBB für Menschen mit Behinderung (Spezialauskünfte) im CallCenter 05-1717
e-mail: http://www.oebb.at/de/Kundencenter/Kontakt/index.jsp
Internet: http://www.oebb.at/de/Ermaessigungskarten/VORTEILScard/VORTEILScard_Spezial/index.jsp
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